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RAT
(bitte für die Ratssitzung aufbewahren)

Beschlussumsetzung: entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen.

TOP: Beteiligungsbericht 2023
Bericht Nr. 280/2024
Produkt: 01.08.02 Beteiligungsmanagement

Beratungsfolge Behandlung Sitzungstermine
Ausschuss für Beteiligungen, Finanzent-
wicklung und Verwaltungsmodernisierung

öffentlich 13.03.2025

Haupt- und Finanzausschuss öffentlich 24.03.2025
Rat der Stadt Lüdenscheid öffentlich 07.04.2025
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Bericht:

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung am 02.09.2024 beschlossen, von der
größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses für das
Jahr 2023 gem. § 116a der GO NRW Gebrauch zu machen (vgl. Sitzungsdrucksache 140/2024). Somit
ist die Stadt Lüdenscheid gem. § 117 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 53 KomHVO NRW
verpflichtet, für das Jahr 2023 einen Beteiligungsbericht zu erstellen. Über den Beteiligungsbericht ist
ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

Ein Beteiligungsbericht wurde auf der Grundlage der jeweils gültigen Regelungen der GO NRW bereits
in der Vergangenheit regelmäßig erstellt. Der Beteiligungsbericht für das Jahr 2022 wurde dem Rat in
der Sitzung am 15.04.2024 zur Kenntnis vorgelegt (vgl. Sitzungsdrucksache 013/2024).

Hinsichtlich der formalen Gestaltung des Beteiligungsberichts ab dem Jahr 2020 wurde am 06.04.2021
ein verbindliches Muster im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen veröffentlicht. Dieses
Muster legt die Mindestvorgaben für den Beteiligungsbericht generell fest.
Die Festlegungen wurden in dem dieser Vorlage beigefügten Beteiligungsbericht für das Jahr 2023
entsprechend umgesetzt.

Die Anlagen werden aufgrund des großen Umfangs nicht in Papierform beigefügt. Der
Beteiligungsbericht wird bis zur Sitzung in elektronischer Form in das Ratsinformationssystem
eingestellt.

Lüdenscheid, den 06.01.2025

In Vertretung

gez. Haarhaus

Sven Haarhaus
Beigeordneter und Stadtkämmerer


